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Expertengremium gegründet
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Wissenswertes

In Neubauten werden erneuerbare Energien zur Pflicht
Öl-Brennwertheizung mit Solar erfüllt das neue Wärmegesetz

In Neubauten muss zukünftig ein Teil
des Wärmebedarfs mit regenerativen
Energieträgern gedeckt werden. So
schreibt es das Erneuerbare-Energi-
en-Wärmegesetz (EEWärmeG) vor,
das zum 1. Januar 2009 in Kraft tritt.
Es konkretisiert verschiedene Vari-
anten zur Erfüllung dieser Nutzungs-
pflicht und überlässt den Bauherren
die Wahl. Vergleichsweise preisgün-
stig lässt sich die Anforderung mit
einer Kombination von sparsamer
Öl-Brennwerttechnik und Solar-
wärmeanlage erfüllen.

Beim Einsatz von Sonnenenergie in
neu erbauten Ein- und Zweifamili-
enhäusern schreibt das Gesetz eine
Solarkollektorfläche von mindestens
vier Prozent der beheizten Nutzflä-
che vor. In einem 150 Quadratmeter
großen Haus wäre also eine Kollek-
torfläche von insgesamt sechs Qua-
dratmetern ausreichend, um den An-
forderungen des Wärmegesetzes zu
genügen. Das entspricht der Kollek-
torfläche, die für die solare Warm-
wasserversorgung eines Vier-Perso-
nen-Haushaltes benötigt wird. Für
Wohnhäuser ab drei Wohneinheiten
fordert das Gesetz eine Mindest-
kollektorfläche von drei Prozent der
beheizten Nutzfläche, bei einem 400

Quadratmeter großen Sechsfamilien-
haus mithin zwölf Quadratmeter.
In bestehenden Gebäuden sieht das
neue Wärmegesetz keine Verpflich-
tung zur Nutzung erneuerbarer En-
ergien vor. Doch den Landesregierun-
gen wurde die Möglichkeit einge-
räumt, im Zuge eigener Regelungen
künftig auch den Eigentümern von
Bestandsbauten bei wesentlichen
baulichen Veränderungen eine teil-
weise Nutzung regenerativer Energi-
en vorzuschreiben. Darüber hinaus
können die Länder in Eigenregie den
Pflichtanteil für die Nutzung der
Solarthermie in Neubauten höher
ansetzen.

In Baden-Württemberg war eine lan-
deseigene Regelung bereits vor der
Verabschiedung des bundesweit gel-
tenden Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes  in Kraft getreten.
Dort müssen Neubauten 20 Prozent
ihres Wärmebedarfs aus regenera-
tiven Quellen decken. Und für be-
stehende Gebäude, in denen nach dem
1. Januar 2010 die Heizungsanlage
saniert wird, wurde ein Mindestan-
teil für die Verwendung erneuerbarer
Energieträger von zehn Prozent fest-
gelegt. Beide Vorgaben lassen sich mit
Öl-Brennwerttechnik und Solar-

wärme in der Regel erfüllen. Zumal
in Baden-Würtemberg neben der
Solarthermie unter anderem auch die
Verwendung von Bioheizöl auf die

Quote angerechnet wird. Der neue
Brennstoff ist bereits bei einigen
Mineralölhändlern erhältlich.
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Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz fordert bei der Beheizung von
Neubauten künftig die Einbindung regenerativer Energieträger. Mit der Kom-
bination von Solarthermie und sparsamer Öl-Brennwerttechnik kann diese
gesetzliche Vorgabe vergleichsweise preisgünstig erfüllt werden.
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Am 27. Oktober 2008 wurde das
Expertengremium für Immobilien-
werte in Altmark/Harz-Börde von
Sprengnetter Immobilienbewertung
gegründet. Ziel ist die Verbesserung
der Datensammlung für örtliche Be-
wertungen in bundesweit einheitli-
chen Modellen. Insgesamt wurden
bundesweit über 50 Expertengremien
gegründet (siehe Abbildung). In den
Expertengremien kann zeitnah eine
stetige Aktualisierung der charakte-
ristischen Werte wie z.B. der Liegen-
schafszinssätze und Marktanpas-
sungsfaktoren erfolgen, sowie ein
Mietenregister mit zusätzlichen Da-
ten versorgt werden.

Sprengnetter Immobilienbewertung,
eine anerkannte Institution zur Aus-
bildung, Unterstützung und Beratung
von geprüften Immobiliensachver-
ständigen und Gutachtern, hat in das

Expertengremium Altmark/Harz-
Börde eine Vorsitzende und acht
Mitglieder ehrenamtlich berufen. Die
Mitglieder (siehe Foto) haben sich
in dem ersten Arbeitskreistreffen
bereits zur Arbeitsaufnahme abge-
stimmt. Frau Sabine Bosselmann, hat
die Führung unseres Expertengremi-
ums dankenswerterweise übernom-
men. Sie, die seit vielen Jahren als
öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige für Amtsgerichte
und Privatpersonen Bewertungen
erstellt, hat sich für diese Initiative
eingesetzt. Vorteil ist, dass ihre Erfah-
rungsbereiche über viele Jahre vor Ort
gewachsen sind und sie uns nun hilf-
reich zur Seite steht.

Vorteil für unsere Haus & Grund
Mitglieder ist, dass auch ich, Gud-
run Habicht, in diesem Gremium
mitarbeite und die Datenerhebung,

Datenauswertung und Plausibilitäts-
auswertung hilft, unsere Bewertungen
noch marktgerechter zu erstellen.
Damit verbessert sich nicht nur Ihr
Haus & Grund Bonus.

Die Bankenkrise in den USA hat eine
Ursache in der nicht marktorientier-
ten örtlichen Einschätzung der tat-

sächlichen Werte. Wir hoffen, mit
dem Expertengremium in Ergänzung
zu und ggf. in Zusammenarbeit mit
den Gutachterausschüssen für
Grundstückswerte zur Transparenz
auf den Grundstücksmärkten beizu-
tragen und das Risiko von Fehl-
investitionen zu minimieren.

G. H.

50 Expertengremien wurden in
2008 gegründet und sind in

der Gesamten Republik verteilt

Wir haben uns für folgende Bereiche
aufgeteilt: Herr Schütte SAW und OK
(Nord-West)/ Herr Kuchenbuch SBK, ASL
und südliches JL, Frau Bensch und Frau
Vogt SDL und JL, Frau Lindner und Frau
Müller OK und MD, Frau Purmann und
Frau Bosselmann Qlb, WR, HBS, BÖ
und Frau Habicht MD,


